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(54) Schrumpfvorrichtung mit aus mehreren Modulen aufgebauten Wänden

(57) Die Erfindung betrifft eine Schrumpfvorrichtung
(1) zum Schrumpfen von Verpackungsmitteln (14) um
einen Artikel (12) oder eine Zusammenstellung von Ar-
tikeln (12), wobei die Schrumpfvorrichtung (1) mindes-
tens eine Transportstrecke (4) für die Artikel (12) oder
Artikelzusammenstellungen umfasst, auf der mit Verpa-
ckungsmittel (14) umhüllte Artikel (12) in einer Transpor-
trichtung (TR) transportiert werden. Die Schrumpfvor-
richtung (1) umfasst mindestens zwei beidseitig entlang
der Transportstrecke (4) angeordnete Schachtwände
(30-n), wobei oberhalb jeder Schachtwand (30-n) min-
destens eine Schrumpfmittelverteilvorrichtung (5) ange-
ordnet ist und wobei jede Schachtwand (30-n) jeweils
mindestens eine dem Innenraum (5) der Schrumpfvor-

richtung (1) zugewandte Ausströmfläche (7) mit einer
Mehrzahl von Schrumpfmittelaustrittsöffnungen (8) auf-
weist. Das Schrumpfmittel (3) wird über die Schrumpf-
mittelverteilvorrichtung (5) in den Innenraum der
Schachtwände und über die Ausströmfläche (7) auf die
mit dem Verpackungsmittel (14) umhüllten Artikel (12)
im Innenraum der Schrumpfvorrichtung (1) geleitet. Er-
findungsgemäß sind die Schachtwände (35-n) jeweils
aus mindestens zwei in Transportrichtung in Reihe nach-
einander angeordneten Schachtkammer- Modulen (32x)
aufgebaut, wobei mindestens einer Schrumpfmittelver-
teilvorrichtung (5a) je Schachtwand (35-n) mindestens
zwei Schachtkammer- Module (32x) zugeordnet sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine
Schrumpfvorrichtung gemäß den Merkmalen des Ober-
begriffs des Anspruchs 1.
[0002] Bei der Verpackung von Artikeln, insbesondere
von Getränkebehältern, Flaschen etc. zu Gebinden, wer-
den die Artikel in gewünschter Weise zusammengestellt
und mit einer Schrumpffolie umhüllt. Die Schrumpffolie
wird durch Zufuhr von Schrumpfmittel, beispielsweise
von Heißluft, in einem Schrumpftunnel um die Artikel he-
rum aufgeschrumpft. Aus dem Stand der Technik sind
Luftbeaufschlagungen mittels Düsenrohren, Düsenka-
nälen und Schachtwänden bekannt.
[0003] Häufig werden die Gebinde, abhängig von ihrer
jeweiligen Größe, im Schrumpftunnel in mehreren par-
allel geführten Bahnen verarbeitet. Um alle Gebinde von
allen Seiten mit warmer Luft beaufschlagen zu können,
müssen auch Mittel zum Einbringen der warmen Luft vor-
gesehen sein, welche das Schrumpfmittel zwischen den
parallel geführten Artikeln eindüsen. Beispielsweise wer-
den für die mehrbahnige Verarbeitung Schrumpftunnel
mit mindestens einer so genannten mittleren Schacht-
wand verwendet. Bei den Schachtwänden handelt es
sich um seitliche Bedüsungsvorrichtungen in Form von
belochten Hohlkörpern. Die innere Schachtwand weist
Schrumpfmittelaustrittsöffnungen an beiden parallel zur
Transportrichtung angeordneten Seitenwandflächen
auf, so dass Heißluft nach beiden Seiten in den jeweiligen
Teilinnenraum des Schrumpftunnels einströmt und somit
für die seitliche Beaufschlagung der Artikel mit heißem
Schrumpfmittel sorgt. Die bekannten Schachtwände sind
Wände mit einem inneren Hohlraum, in den die Heißluft
eingeblasen wird. Hierzu weisen die Schachtwände je-
weils mindestens eine, vorzugsweise im oberen Bereich
angeordnete Lufteintrittsöffnung auf, durch die die
Heißluft von oben her in die Schachtwand eingeblasen
wird und dann durch die Schrumpfmittelaustrittsöffnun-
gen in einen Innenraum des Schrumpftunnels strömt.
[0004] Im Stand der Technik sind also seitliche Bedü-
sungsvorrichtungen in Form von belochten Hohlkörpern
bekannt. Diese Schachtwände ziehen sich entlang der
Laufrichtung durch den Schrumpftunnel und sorgen für
die seitliche Beaufschlagung der Artikel mit heißem
Schrumpfmedium. Diese Schachtwände werden in der
Regel als Schweiß- oder Nietkonstruktionen ausgeführt,
bei denen die Austrittsflächen mit verschiedenen Loch-
mustern ausgestattet sind. Im Allgemeinen sind die
Schachtwände immer aus einem Teil gefertigt und somit
definiert festgelegt. Das System kann nur mit erhebli-
chem Aufwand auf verschiedene Produktgruppen um-
konfiguriert werden. Auch bei konstruktiven Änderungen,
Nachrüstungen oder reklamationsbedingten Änderun-
gen ist der zeitliche und konstruktionsbedingte Aufwand
hoch.
[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, die Bedüsung von
Verpackungsgut beim Durchlaufen einer Schrumpfvor-
richtung in Transportrichtung einfach optimal an das je-

weilige Verpackungsgut anzupassen.
[0006] Die obige Aufgabe wird durch eine Vorrichtung
gelöst, die die Merkmale in dem Patentanspruch 1 um-
fasst. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen werden
durch die Unteransprüche beschrieben.
[0007] Die Erfindung betrifft eine Schrumpfvorrichtung
zum Schrumpfen von Verpackungsmitteln um einen Ar-
tikel oder um eine Zusammenstellung von Artikeln. Ins-
besondere wird eine solche Schrumpfvorrichtung ver-
wendet, um so genannte Gebinde herzustellen. Dabei
wird Schrumpffolie um eine Zusammenstellung einer
Mehrzahl von Flaschen geschrumpft, um diese als eine
Verpackungs- bzw. Verkaufseinheit zusammenzufas-
sen. Die Schrumpfvorrichtung umfasst mindestens eine
Transportstrecke für die Artikel oder Artikelzusammen-
stellungen. Die mit Verpackungsmittel umhüllten Artikel
oder Artikelzusammenstellungen werden auf der Trans-
portstrecke in einer Transportrichtung durch die
Schrumpfvorrichtung transportiert.
[0008] Beidseitig entlang der Transportstrecke sind so
genannte Schachtwände angeordnet, die jeweils min-
destens eine dem Innenraum der Schrumpfvorrichtung
zugewandte Ausströmfläche für Schrumpfmittel aufwei-
sen. Als Schrumpfmittel dient insbesondere heiße Luft,
insbesondere mittels eines Gebläses erhitzte Raumluft
oder ein anderes geeignetes Fluid. Die Ausströmflächen
umfassen jeweils eine Mehrzahl von Schrumpfmittelaus-
trittsöffnungen. Oberhalb jeder Schachtwand ist mindes-
tens eine Schrumpfmittelverteilvorrichtung angeordnet.
Dabei handelt es sich vorzugsweise um einen Verteilka-
nal, dem ein Gebläse zur Erzeugung von Heißluft oder
ein anderer geeigneter Schrumpfmittelerzeuger zuge-
ordnet ist. Der Verteilkanal weist in etwa die Länge der
Schachtwand auf und umfasst an seiner der Schacht-
wand zugewandten Unterseite einen Ausströmkanal auf,
der sich weitgehend über die gesamte Länge des Ver-
teilkanals und somit über die gesamte Länge der
Schachtwand erstreckt. Das Schrumpfmittel wird über
die Schrumpfmittelverteilvorrichtung in den Innenraum
der Schachtwände und von dort über Schrumpfmit-
telaustrittsöffnungen der Ausströmflächen in den Innen-
raum der Schrumpfvorrichtung geleitet und die mit dem
Verpackungsmittel umhüllten Artikel werden mit dem
Schrumpfmittel beaufschlagt.
[0009] Erfindungsgemäß sind die Schachtwände je-
weils modular aufgebaut. Insbesondere sind die
Schachtwände jeweils aus mindestens zwei in Transpor-
trichtung in Reihe nacheinander angeordneten Schacht-
kammer- Modulen aufgebaut, wobei die mindestens ei-
nen Schrumpfmittelverteilvorrichtung je Schachtwand
mindestens zwei Schachtkammer- Module zugeordnet
ist. D.h. die mindestens eine Schrumpfmittelverteilvor-
richtung versorgt jeweils mindestens zwei Schachtkam-
merModule mit Schrumpfmittel.
[0010] Die Schachtkammer- Module sind so genannte
Modulkassetten, die vorzugsweise als nietbare Kästen
vorgefertigt sind. Die Schachtkammer- Module umfas-
sen zwei Seitenflächen, die zumindest weitgehend par-
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allel zur Transportrichtung angeordnet sind. Mindestens
eine der Seitenflächen ist als Ausströmfläche ausgebil-
det. Bei so genannten äußeren Schachtwänden, bei-
spielsweise bei einer Schrumpfvorrichtung mit einbahni-
ger Produktverarbeitung, sind die jeweils dem Innen-
raum der Schrumpfvorrichtung zugewandten Seitenflä-
chen als Ausströmflächen ausgebildet. Bei so genannten
inneren Schachtwänden, beispielsweise bei der mittle-
ren Schachtwand einer Schrumpfvorrichtung mit zweib-
ahniger Produktverarbeitung, sind beide Seitenflächen
jeweils einem TeilInnenraum der Schrumpfvorrichtung
zugewandt. Dementsprechend sind beide Seitenflächen
als Ausström- Seitenflächen ausgebildet. Weiterhin um-
fassen die Schachtkammer- Module jeweils eine Ober-
seitenfläche, eine Unterseitenfläche, eine vordere und
eine hintere Querschnittsseitenfläche. Die Querschnitts-
seitenflächen sind zumindest weitgehend orthogonal zur
Transportrichtung angeordnet. Die Oberseitenflächen
weisen jeweils zumindest teilweise eine Verbindungsöff-
nung auf, über die das von der Schrumpfmittelverteilvor-
richtung erzeugte Schrumpfmittel in die mindestens zwei
Schachtkammer- Module der Schachtwand eingeleitet
wird.
[0011] Die Schrumpfmittelverteilvorrichtung weist, wie
bereits beschrieben, an ihrer Unterseite mindestens ei-
nen Schrumpfmittelaustrittsbereich auf. Vorzugsweise
handelt es sich dabei um einen Schrumpfmittelaustritts-
kanal oder Ausströmkanal entlang der gesamten Länge
der Schrumpfmittelverteilvorrichtung parallel zur Trans-
portrichtung. Die Oberseitenflächen der Schachtkam-
mer- Module umfassen jeweils zumindest teilweise eine
Verbindungsöffnung, die am Schrumpfmittelaustrittsbe-
reich angeordnet und mit diesem verbunden werden
kann. Die Schachtkammer- Module werden so an dem
Schrumpfmittelaustrittskanal angeordnet, dass jeweils
zwischen Schachtkammer- Modul und Schrumpfmittel-
verteilvorrichtung ein Schrumpfmittelübertrittsbereich
gebildet wird.
[0012] Vorzugsweise erstreckt sich die Verbindungs-
öffnung einer Oberseitenfläche in Transportrichtung je-
weils über die gesamte Länge der Oberseitenflächen des
Schachtkammer- Moduls. Gemäß einer Ausführungs-
form der Erfindung entspricht die Breite des Schacht-
kammer- Moduls im Bereich der Oberseitenfläche, d.h.
der Abstand der Seitenflächen im Bereich der Obersei-
tenfläche zueinander, in etwa der Breite des Ausström-
kanals der Schrumpfmittelverteilvorrichtung. In diesem
Fall ist vorzugsweise die gesamte Oberseitenfläche des
Schachtkammermoduls offen. Gemäß einer weiteren
Ausführungsform ist das Schachtkammer- Modul im Be-
reich der Oberseitenfläche breiter als der Ausströmkanal
der Schrumpfmittelverteilvorrichtung. In diesem Fall
weist die Oberseitenfläche eine Verbindungskanalöff-
nung auf, die in etwa der Breite des Ausströmkanals der
Schrumpfmittelverteilvorrichtung entspricht. Die Verbin-
dungskanalöffnung erstreckt sich in Transportrichtung
entlang der gesamten Länge der Oberseitenfläche des
Schachtkammer- Moduls. D.h. die Verbindungskanalöff-

nung weist eine Breite auf, die eine Teilbreite der Ober-
seitenfläche des SchachtkammerModuls quer zur Trans-
portrichtung ist.
[0013] Die aneinander grenzenden Querschnittssei-
tenflächen zweier in Transportrichtung nacheinander an-
geordneter Schachtkammer- Module grenzen die
SchachtkammerModule im Bereich der Querschnittssei-
tenflächen schrumpfmitteldicht bzw. luftdicht voneinan-
der ab. Die Schachtkammer- Module sind jeweils über
ihre Verbindungsöffnung an der Ausströmöffnung der
Schrumpfmittelverteilvorrichtung angeordnet bzw. be-
festigt und bilden mit dieser jeweils ein seitlich schrumpf-
mitteldicht bzw. luftdicht abgeschlossenes System. Ins-
besondere ist im Bereich der Querschnittsseitenflächen
kein seitlicher Luftübertritt zwischen benachbarten
Schachtkammer- Modulen möglich.
[0014] Die beschriebenen Schachtkammer- Module
zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass sie min-
destens drei geschlossene Seitenflächen aufweisen,
nämlich mindestens eine geschlossene Unterseitenflä-
che und zwei geschlossene Querschnittsflächen. Wei-
terhin weisen die beschriebenen Schachtkammer- Mo-
dule mindestens zwei Seitenflächen mit Schrumpfmittel-
öffnungen auf, nämlich die Oberseitenfläche und eine
der Seitenflächen parallel zur Transportrichtung und
weitgehend orthogonal zur Transportstrecke. Beispiels-
weise weist eine so genannte äußere Schachtwand vier
geschlossene Seitenflächen auf, nämlich die beiden
Querschnittsflächen, die Unterseitenfläche und die seit-
liche Außenwandfläche. Dementsprechend weist die äu-
ßere Schachtwand nur zwei Seitenflächen mit Schrumpf-
mittelöffnungen auf, nämlich die Oberseitenfläche mit
der beschriebenen Verbindungsöffnung und die seitli-
che, dem Innenraum der Schrumpfvorrichtung zuge-
wandte Ausströmfläche, über die das Schrumpfmittel in
den Innenraum der Schrumpfvorrichtung eingeleitet
wird. Dagegen weist eine innere Schachtwand in einer
Schrumpfvorrichtung mit mehrbahniger Gebinde- Verar-
beitung nur drei geschlossene Seitenflächen auf, näm-
lich die beiden Querschnittsflächen und die Unterseiten-
fläche. Weiterhin weist die innere Schachtwand drei Sei-
tenflächen mit Schrumpfmittelöffnungen auf, da beide
Seitenflächen parallel zur Transportrichtung und weitge-
hend orthogonal zur Transportstrecke jeweils einem In-
nenraum der Schrumpfvorrichtung zugewandt sind und
jeweils als Ausströmfläche mit Schrumpfmittelaustritts-
öffnungen ausgebildet sind.
[0015] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung besteht mindestens eine der Schachtwände der
Schrumpfvorrichtung aus mindestens drei Schachtkam-
mer-Modulen. Die Oberseitenflächen von zumindest
zwei benachbarten Schachtkammer-Modulen bilden ei-
ne durchgehende, gemeinsame Verbindungsöffnung zur
Befestigung an der Schrumpfmittelverteilvorrichtung.
Insbesondere bilden die Oberseitenflächen aller drei
Schachtkammer- Module eine durchgehende, gemein-
same Verbindungsöffnung zur Befestigung an der
Schrumpfmittelverteilvorrichtung und zur Ausbildung ei-
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nes Schrumpfmittelübertrittskanals. Gemäß einer weite-
ren Ausführungsform sind mindestens zwei der mindes-
tens drei Schachtkammer- Module im Bereich der Ver-
bindungsöffnung so an der Schrumpfmittelverteilvorrich-
tung befestigt, dass ein durchgehender Schrumpfmittel-
übertrittsbereich gebildet wird, der eine Länge aufweist,
die der Summe der Längen) der mindestens zwei
Schachtkammer- Module entspricht.
[0016] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung umfasst die Schrumpfvorrichtung ein
Schnellwechselsystem zur Befestigung der mindestens
zwei Schachtkammer- Module an der Schrumpfmittel-
verteilvorrichtung. Insbesondere ist der Unterseitenflä-
che der Schrumpfmittelverteilvorrichtung mindestens ei-
ne Führungsschiene zugeordnet, die sich in Transport-
richtung entlang der gesamten Länge der Schrumpfmit-
telverteilvorrichtung erstreckt. Weiterhin ist den Obersei-
ten der Schachtkammer- Module jeweils mindestens ein
in die Führungsschiene der Schrumpfmittelverteilvor-
richtung eingreifendes Befestigungsmittel zugeordnet.
Vorzugsweise erstreckt sich dieses Befestigungsmittel
in Transportrichtung entlang der gesamten Länge der
Oberseiten der Schachtkammer- Module. Die Schacht-
kammerModule sind im Bereich des Befestigungsmittels
schrumpfmitteldicht bzw. luftdicht nach außen an der
Schrumpfmittelverteilvorrichtung befestigt. Die Schacht-
kammer- Module werden in der gewünschten Reihenfol-
ge über die Befestigungsmittel auf die mindestens eine
Führungsschiene der Schrumpfmittelverteilvorrichtung
aufgeschoben. Gegebenenfalls können die Schacht-
kammer- Module aneinander befestigt werden. Die zu-
sätzliche Befestigung erfolgt vorzugsweise im Bereich
der Querschnittsseitenflächen. Somit können die
Schachtkammer- Module einer Schachtwand gemein-
sam aus der Schrumpfvorrichtung entnommen werden.
Beispielsweise wird die gesamte, aus mindestens zwei
Schachtkammer- Modulen bestehende, Schachtwand
entlang der Führungsschienen herausgezogen. Die ein-
zelnen Schachtkammer- Module können dann außer-
halb der Schrumpfvorrichtung vereinzelt werden. An-
schließend können neue Schachtkammer- Module zu ei-
ner Schachtwand zusammengestellt und über die Füh-
rungsschiene in die Schrumpfvorrichtung eingeschoben
und somit an der Schrumpfmittelverteilvorrichtung befes-
tigt werden. Alternativ werden die SchachtkammerMo-
dule nacheinander in der Schrumpfvorrichtung an der
Schrumpfmittelverteilvorrichtung angeordnet und befes-
tigt.
[0017] Die Schachtkammer- Module weisen vorzugs-
weise eine Einheitslänge der parallel zur Transportrich-
tung angeordneten Seitenflächen auf. Dagegen ist die
Größe, Breite und/ oder Form ihrer Querschnitte variabel.
Dadurch ist es möglich, die Position und Form der Aus-
strömflächen im Inneren des Schrumpftunnels zu variie-
ren. Beispielsweise nimmt der Abstand zwischen der
Ausströmfläche einer herkömmlichen Schachtwand und
der Schrumpffolie beim Schrumpfprozess in Transport-
richtung zu, da die Schrumpffolie um die Artikel der Ver-

packungseinheit herum aufgeschrumpft wird. Gemäß ei-
ner ersten Ausführungsform wird ein erstes Schachtkam-
mer- Modul mit einer ersten Breite der vorderen und hin-
teren Querschnittsseitenfläche und ein in Transportrich-
tung nachgeordnetes zweites Schachtkammer- Modul
mit einer zweiten Breite der vorderen und hinteren Quer-
schnittsseitenfläche verwendet, wobei die erste Breite
geringer ist als die zweite Breite. Dadurch verringert sich
im Bereich des zweiten SchachtkammerModuls der Ab-
stand zwischen den Ausströmflächen und den Artikeln
der Verpackungseinheit. Vorzugsweise ist die zweite
Breite des zweiten SchachtkammerModuls so gewählt,
dass der Abstand zwischen den zweiten Ausströmflä-
chen des zweiten Schachtkammer- Moduls und der zu-
mindest teilweise geschrumpften Schrumpffolie in etwa
dem Abstand zwischen den ersten Ausströmflächen des
ersten SchachtkammerModuls und der ungeschrumpf-
ten Schrumpffolie entspricht. Dies führt zu einer wesent-
lichen Verbesserung des Energieeintrags in die
Schrumpffolie im hinteren zweiten Bereich der Schacht-
wand.
[0018] Über die Form der Querschnittsseitenflächen
kann beispielsweise die Richtung des aus den Schrumpf-
mittelaustrittsöffnungen in den Innenraum der Schrumpf-
vorrichtung eintretenden Schrumpfmittels gezielt einge-
stellt werden. Insbesondere kann die Querschnittssei-
tenfläche seitliche Aus- oder Einbuchtungen aufweisen,
so dass konvexe oder konkave Ausströmflächen gebildet
werden. Weiterhin kann sich der Querschnitt innerhalb
eines Schachtkammer- Moduls über die Länge des
Schachtkammer- Moduls in Transportrichtung ändern.
Beispielsweise kann ein Schachtkammer- Modul eine
von der vorderen Querschnittsseitenfläche in Größe,
Breite und / oder Form abweichende hintere Quer-
schnittsseitenfläche aufweisen. Gemäß einer Ausfüh-
rungsform ist vorgesehen, dass die jeweilige Quer-
schnittsseitenfläche eines Schachtkammer- Moduls zwi-
schen vorderer und hinterer Querschnittsseitenfläche
kontinuierlich zunimmt, so dass in Transportrichtung der
Abstand zwischen Ausströmfläche und Artikel der Ver-
packungseinheit kontinuierlich abnimmt.
[0019] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass die der
Transportstrecke zugewandten Seitenflächen der
Schachtkammer- Module unterschiedlich, insbesondere
in Bezug auf die Ausströmflächen individuell, ausgestal-
tet sind, so dass die Bedüsung der Artikel mit Schrumpf-
mittel in unterschiedlichen Bereichen der Schrumpfvor-
richtung weiter optimiert werden kann. Vorzugsweise
können die Seitenflächen einzelner Schachtkammer-
Module nur bereichsweise als Ausströmfläche ausgebil-
det sein. Die Schrumpffolie wird im Allgemeinen so um
die Artikel herum geschlagen, dass die Schrumpffolie
seitlich über die Artikel übersteht und beim Schrumpfen
ein so genanntes Folienauge bildet. Die Verpackungs-
einheit wird so durch die Schrumpfvorrichtung transpor-
tiert, dass die Bereiche der Folienaugen weitgehend pa-
rallel zu den Ausströmflächen der Schachtwände ange-
ordnet sind. Beispielsweise kann in einem Anfangsbe-
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reich der Schrumpfvorrichtung vorgesehen sein, nur den
oberen und unteren Bereich der Verpackungseinheit zu
bedüsen und möglichst keine direkte Schrumpfmittelzu-
fuhr in den mittleren Bereich des Folienauges einzutra-
gen. In diesem Fall werden Schachtkammer- Module ver-
wendet, die über ihre Höhe gesehen nur in einem oberen
und einem unteren Bereich Schrumpfmittelaustrittsöff-
nungen aufweisen. Weiterhin kann es vorteilhaft sein,
wenn in einem Endbereich der Schrumpfvorrichtung
Schrumpfmittel insbesondere im Bereich des Folienau-
ges der Schrumpfverpackung zugeführt wird. In diesem
Fall verwendet man ein die Transportstrecke abschlie-
ßendes Schachtkammer- Modul mit einer erhöhten Dich-
te an Schrumpfmittelaustrittsöffnungen im mittleren Be-
reich. Oder man verwendet ein Schachtkammer- Modul,
das nur in einem mittleren Bereich, nicht aber im oberen
und im unteren Bereich, Schrumpfmittelaustrittsöffnun-
gen aufweist. Die individuelle Gestaltung der Ausström-
flächen bezieht sich beispielsweise auf die Anordnung
der Schrumpfmittelaustrittsöffnungen innerhalb der Aus-
strömfläche, der Dichte der Schrumpfmittelaustrittsöff-
nungen, der Form der Schrumpfmittelaustrittsöffnungen
etc. Die Schrumpfmittelaustrittsöffnungen der Ausström-
flächen können auch bereichsweise Luftleitvorrichtun-
gen aufweisen, die die Ausströmrichtung des Schrumpf-
mittels gezielt in bestimmte Richtungen lenken.
[0020] Insbesondere aufgrund der Einheitslänge sind
die Schachtkammer- Module universell einsetzbar und
über das Schnellwechselsystem einfach austauschbar.
Es können immer wieder neue Schachtwände modular
zusammengestellt werden, die in Bezug auf die Eigen-
schaften des jeweiligen Produktes optimal abgestimmt
sind. Aufgrund des modularen Aufbaus kann somit die
Schachtwandgeometrie bereichsweise einfach ange-
passt werden. Weiterhin kann auch das Bedüsungsmus-
ter schnell, einfach und gezielt eingestellt werden.
[0021] Eine erfindungsgemäße Schachtwand besteht
vorzugsweise aus mindestens zwei bis zu zehn an einer
Schrumpfmittelverteilvorrichtung angeordneten
Schachtkammer-Modulen und bilden einen gemeinsa-
men Schrumpfmittelübertrittsbereich. Besonders bevor-
zugt sind Schachtwände mit drei, vier oder fünf Schacht-
kammer- Modulen. Die Schachtkammer- Module können
beispielsweise identisch sein. Gemäß einer alternativen
Ausführungsform werden verschiedene Schachtkam-
mer- Module eingesetzt, die sich insbesondere in ihrer
Form oder in der Gestaltung der Ausströmflächen unter-
scheiden. Dadurch kann - wie bereits beschrieben - das
Strömungsverhalten des Schrumpfmittels optimal auf
das Produkt abgestimmt werden.
[0022] Im Folgenden sollen Ausführungsbeispiele die
Erfindung und ihre Vorteile anhand der beigefügten Fi-
guren näher erläutern. Die Größenverhältnisse der ein-
zelnen Elemente zueinander entsprechen nicht immer
den realen Größenverhältnissen, da einige Formen ver-
einfacht und andere Formen zur besseren Veranschau-
lichung vergrößert im Verhältnis zu anderen Elementen
dargestellt sind.

Figuren 1 zeigen schematische Ansichten einer
Schrumpfvorrichtung gemäß dem bekannten Stand
der Technik.

Figuren 2 zeigen Darstellungen eines modularen
Aufbaus einer Schachtwand gemäß vorliegender Er-
findung.

Figuren 3 zeigen perspektivische Darstellungen des
modularen Aufbaus einer Schachtwand gemäß vor-
liegender Erfindung.

Figuren 4 zeigen Querschnitts- Darstellungen durch
eine Schachtwand bzw. durch Schachtkammer -
Module gemäß vorliegender Erfindung.

Figur 5 zeigt eine Draufsicht auf eine Schrumpfvor-
richtung mit modular aufgebauten Schachtwänden.

Figuren 6 zeigen Querschnitts- Darstellungen durch
eine Schachtwand mit schnell auswechselbaren
Schachtkammer - Modulen gemäß vorliegender Er-
findung.

Figuren 7 zeigen unterschiedliche Ausführungsfor-
men von Schachtkammer-Modulen.

Figur 8 zeigt eine perspektivische Darstellung einer
weiteren Ausführungsform einer modular aufgebau-
ten Schachtwand.

[0023] Für gleiche oder gleich wirkende Elemente der
Erfindung werden identische Bezugszeichen verwendet.
Ferner werden der Übersicht halber nur Bezugszeichen
in den einzelnen Figuren dargestellt, die für die Beschrei-
bung der jeweiligen Figur erforderlich sind. Die darge-
stellten Ausführungsformen stellen lediglich Beispiele
dar, wie die erfindungsgemäße Vorrichtung ausgestaltet
sein können und stellen keine abschließende Begren-
zung dar.
[0024] Figur 1A zeigt eine schematische Ansicht einer
Schrumpfvorrichtung 1 gemäß dem bekannten Stand der
Technik und Figur 1B zeigt schematisch eine Schacht-
wand 30 gemäß dem bekannten Stand der Technik. Ar-
tikel, insbesondere Getränkebehälter, Flaschen 12, Do-
sen o.ä. werden in Artikelgruppen zusammengestellt und
mit Schrumpffolie 14 umhüllt. Diese Anordnungen be-
zeichnet man auch als Artikelzusammenstellungen oder
Gebinde 10. Die Gebinde 10 werden in Transportrichtung
TR auf einem Förderband 4 dem Schrumpftunnel der
Schrumpfvorrichtung 1 zugeführt. In dem Schrumpftun-
nel sind Heizmittel (nicht dargestellt) angeordnet, die die
Gebinde 10 mit Schrumpfmittel, beispielsweise mit hei-
ßer Luft, beaufschlagen, wodurch die Schrumpffolie 14
um die Flaschen 12 schrumpft. Nachdem die Gebinde
10 den Schrumpftunnel der Schrumpfvorrichtung 1
durchlaufen haben, werden sie durch oberhalb des För-
derbands 4 angeordnete Gebläse 20 mit kalter Luft 22

7 8 



EP 2 767 477 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

abgekühlt.
[0025] Bei der Schachtwand 30 handelt es sich vor-
zugsweise um einen zumindest teilweise belochten
Hohlkörper. Zwei Schachtwände 30 bilden eine seitliche
Begrenzung einer Einzel- Transportstrecke für die mit
Schrumpffolie 14 umhüllten Zusammenstellungen von
Flaschen 12 in einem Schrumpftunnel der Schrumpfvor-
richtung 1. Die Schachtwände 30 ziehen sich entlang der
Transportrichtung TR durch den Schrumpftunnel und
sorgen für die seitliche Beaufschlagung der Artikel 12 mit
heißem Schrumpfmedium. Hierfür weisen die Schacht-
wände 30 jeweils eine dem Innenraum des Schrumpf-
tunnels zugewandte Ausströmfläche 7 mit Schrumpfmit-
telaustrittsöffnungen 8 auf. Über einen Verteilkanal 5 wird
das Schrumpfmittel 3 in die Schachtwand 30 und über
die Schrumpfmittelaustrittsöffnungen 8 in den Innenraum
des Schrumpftunnels der Schrumpfvorrichtung 1 auf die
Gebinde 10 aufgedüst. Bei einer mehrbahnigen Verar-
beitung von Gebinden 10 sind in einem Schrumpftunnel
zusätzlich innere Schachtwände 30* vorgesehen, die
beidseitig Ausströmflächen 7 mit Schrumpfmittelaustritt-
söffnungen 8 aufweisen. Die Schachtwände 30, 30* wer-
den vorzugsweise als Schweiß- oder Nietkonstruktionen
ausgeführt bei denen die Austrittsflächen 7 mit verschie-
denen Lochmustern ausgestattet sein können. D.h. die
Austrittsflächen 7 können unterschiedliche Anordnun-
gen von Schrumpfmittelaustrittsöffnungen 8 aufweisen.
Die bekannten Schachtwände 30, 30* sind immer eintei-
lig gefertigt.
[0026] Figur 2A zeigt eine seitliche Darstellung eines
modularen Aufbaus einer Schachtwand 30-1 gemäß vor-
liegender Erfindung. Das Schrumpfmittel 3 wird durch
einen Schrumpfmittelerzeuger 2 erzeugt und über einen
Verteilkanal 5a in die Schachtwand 30-1 eingeleitet. Die
Schachtwand 30-1 besteht aus sechs so genannten
Schachtkammer-Kassetten bzw. Schachtkammer- Mo-
dulen 32-1 bis 32-6, die in Transportrichtung TR aufein-
anderfolgend an dem Verteilkanal 5a angeordnet sind.
Die SchachtkammerModule 32-n sind beispielsweise
quaderförmig ausgebildet und sind über eine offene
Oberseitenfläche mit dem oberhalb der Schachtwand
30-1 angeordneten Verteilkanal 5a verbunden, über den
das Schrumpfmittel 3 somit in die einzelnen Schacht-
kammer-Module 32-1 bis 32-6 geleitet wird.
[0027] Die obere Verteilvorrichtung, d.h. der Verteilka-
nal 5a, weist vorzugsweise mechanische Aufnahmevor-
richtungen für die einzelnen Schachtkammer- Module
32-1 bis 32-6 auf. Die Ausströmflächen 7 der Schacht-
kammer- Module 32-1 bis 32-6 können jeweils eine un-
terschiedliche Anzahl an Schrumpfmittelaustrittsöffnun-
gen 8 oder unterschiedliche Durchmesser bzw. Formen
an Schrumpfmittelaustrittsöffnungen 8 aufweisen. Die
Schrumpfmittelaustrittsöffnungen 8 können beispiels-
weise rund, oval, als Schlitze oder anderweitig ausgebil-
det sein. Zusätzlich können den Schrumpfmittelaustritt-
söffnungen 8 so genannte Leitvorrichtungen o.ä. zuge-
ordnet sein, die bewirken, dass das Schrumpfmittel 3 ge-
richtet aus den Schrumpfmittelaustrittsöffnungen 8 in

den Innenraum der Schrumpfvorrichtung 1 (vgl. Figur 1)
einströmt. Die Austrittsflächen 7 der Schachtkammer-
Module 32-1 bis 32-6 können somit jeweils optimal auf
die verarbeiteten Produkte abgestimmt sein.
[0028] Gemäß einer Ausführungsform sind die als
Kassetten bzw. Kästen vorliegenden Schachtkammer-
Module 32-1 bis 32-6 Stoß an Stoß montiert. Insbeson-
dere sind die Schachtkammer- Module 32-1 bis 32-6 im
Bereich der aneinandergrenzenden Querschnittsseiten-
flächen 54, 56 (vgl. Figur 3A) schrumpfmitteldicht bzw.
luftdicht voneinander getrennt.
[0029] Gemäß einer alternativen Ausführungsform
werden die als Kassetten vorliegenden Schachtkammer-
Module 32-1 bis 32-6 beabstandet voneinander montiert.
Bei dieser Ausführungsform können zwischen den Kas-
setten weitere Elemente mit anderer Funktion montiert
werden.
[0030] Figur 2B zeigt die seitliche Darstellung zweier
Schachtkammer - Module 32a, 32b, bei denen die die
Austrittsflächen 7a, 7b unterschiedliche Muster der An-
ordnung der Schrumpfmittelaustrittsöffnungen 8 zeigen.
Die Austrittsfläche 7a des Moduls 32a weist vollflächig
Schrumpfmittelaustrittsöffnungen 8 auf, während die
Austrittsfläche 7b des Moduls 32b nur Schrumpfmit-
telaustrittsöffnungen 8 im unteren Drittel der Austrittsflä-
che 7b umfasst.
[0031] Schachtkammer - Modul 32c zeigt keinen recht-
eckigen sondern einen V-förmigen Querschnitt 9c, wobei
nur die unteren 70% der Austrittsfläche 7c Schrumpfmit-
telaustrittsöffnungen 8 aufweist. Durch die V-förmige
Querschnittsseitenflächen 9c des Schachtkammer - Mo-
duls 32c wird im unteren Bereich die Richtung des aus
den Schrumpfmittelaustrittsöffnungen 8 austretenden
Schrumpfmittels 3 gezielt beeinflusst.
[0032] Figuren 3 zeigen perspektivische Darstellun-
gen des modularen Aufbaus einer Schachtwand 30-2 ge-
mäß vorliegender Erfindung. Figur 3A zeigt den Verteil-
kanal 5a und die einzelnen Schachtkammer - Module
32c, bevor diese am Verteilkanal 5a angeordnet und be-
festigt werden und Figur 3B zeigt die fertig montierte
Schachtwand aus Verteilkanal 5a und vier Schachtkam-
mer - Modulen 32c, die durchgängig jeweils einen V-för-
migen Querschnitt 9c aufweist.
[0033] Der Verteilkanal 5a weist an seiner Unterseite
entlang seiner Länge L5 parallel zur Transportrichtung
TR einen Schrumpfmittelaustrittskanal 16 auf. Die
SchachtkammerModule 32c sind vorzugsweise als niet-
bare Kästen vorgefertigt sind. Die SchachtkammerMo-
dule 32c umfassen zwei Seitenflächen 58 einer Länge
L58, die zumindest weitgehend parallel zur Transportrich-
tung TR angeordnet sind. Die Länge L58 der zwei Sei-
tenflächen 58 entspricht der Länge eines Schachtkam-
mer- Moduls 32 in Transportrichtung TR. Mindestens ei-
ne der Seitenflächen 58 ist als Ausströmfläche 7 ausge-
bildet. Weiterhin umfassen die Schachtkammer- Module
32c jeweils eine Oberseitenfläche 50, eine Unterseiten-
fläche 52, eine vordere Querschnittsseitenfläche 54 und
eine hintere Querschnittsseitenfläche 56. Die Quer-
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schnittsseitenflächen 54, 56 sind zumindest weitgehend
orthogonal zur Transportrichtung TR angeordnet. Die an-
einander grenzenden Querschnittsseitenflächen 54, 56
zweier nebeneinander angeordneter Schachtkammer-
Module 32c grenzen die Schachtkammer- Module 32c
im Bereich der Querschnittsseitenflächen 54, 56
schrumpfmitteldicht bzw. luftdicht voneinander ab. Die
Schachtkammer- Module 32c sind an dem Verteilkanal
5a angeordnet bzw. befestigt und bilden mit diesen ein
schrumpfmitteldicht bzw. luftdicht abgeschlossenes Sys-
tem. Insbesondere ist kein seitlicher Schrumpfmittelü-
bertritt zwischen benachbarten Schachtkammer- Modu-
len 32c möglich.
[0034] Die Oberseitenfläche 50 der Schachtkammer-
Module 32c ist zumindest teilweise offen und bildet eine
Verbindungsöffnung 60 zum Verteilkanal 5a. Gemäß der
dargestellten Ausführungsform ist die gesamte Obersei-
tenfläche 50 offen und bildet somit die Verbindungsöff-
nung 60 einer Länge L50, die der Länge L58 der zwei
Seitenflächen 58 entspricht. Die Schachtkammer- Mo-
dule 32c werden so an dem Schrumpfmittelaustrittskanal
16 angeordnet, dass jeweils zwischen Schachtkammer-
Modul 32c und Verteilkanal 5a ein Schrumpfmittelüber-
trittsbereich 15 gebildet wird, über den das Schrumpfmit-
tel 3 in die Schachtkammer- Module 32c der Schacht-
wand 30-2 eingeleitet wird. Die Länge der dabei entste-
henden Gesamt- Verbindungsöffnung entspricht der
Summe der Längen L58 der am Verteilkanal 5a angeord-
neten und die Schachtwand 30-2 bildende Schachtkam-
mer- Module 32, 32c. Im vorliegenden Fall entspricht die
Länge der dabei entstehenden Gesamt- Verbindungs-
öffnung im Wesentlichen der Länge L5 des Verteilkanals
5a bzw. viermal der Länge L50, L58 der Schachtkammer-
Module 32c.
[0035] Figuren 4 zeigen Querschnitts- Darstellungen
durch eine Schachtwand 30-3 bzw. durch Schachtkam-
mer - Module 32c, 32d, 32e gemäß vorliegender Erfin-
dung. In Figur 4A ist ein schmales Schachtkammer- Mo-
dul 32d dargestellt, mit einer Querschnitts- Breite Bd, die
in etwa der Breite B16 des Schrumpfmittelaustrittskanals
16 des Verteilkanals 5a entspricht. Das Schachtkammer-
Modul 32c weist den bereits im Zusammenhang mit Figur
2B beschriebenen V- förmigen Querschnitt auf. Das
Schachtkammer- Modul 32e ist dagegen breiter und
weist eine gegenüber der Breite B16 des Schrumpfmit-
telaustrittskanals 16 erhöhte Querschnitts- Breite Be auf.
Die Oberseitenfläche 50 der Schachtkammer- Module
32c, 32d, 32e ist offen und bildet eine Verbindungsöff-
nung 60. Die oberen Randbereiche der Seitenflächen 58
sind als Befestigungsbereiche 35 ausgebildet, über die
die Schachtkammer- Module 32c, 32d, 32e an dem Ver-
teilkanal 5a befestigt werden. Die Befestigungsbereiche
35 weisen eine standardisierte Breite B35 auf, die mit der
Breite B16 des Schrumpfmittelaustrittskanals 16 korres-
pondiert.
[0036] Allgemein können die Schachtkammer- Module
32 jeweils unterschiedliche Breiten Bx aufweisen, so
dass die jeweiligen Ausströmflächen 7 jeweils einen un-

terschiedlichen Abstand zu den zu verpackenden Arti-
keln aufweisen. Dies wird durch einen in Figur 5 darge-
stellten modular aufgebauten Schrumpftunnel einer
Schrumpfvorrichtung 1a gezeigt, der aus insgesamt vier
Schachtkammer- Modulen 32d, 32e je- Schachtwand
30-4 besteht. Insbesondere sind in Transportrichtung TR
zuerst zwei Schachtkammer- Module 32d mit jeweils ei-
ner Querschnitts- Breite Bd (vgl. Figur 4B) und nachfol-
gend zwei Schachtkammer- Module 32e mit jeweils einer
erhöhten Querschnitts- Breite Be (vgl. Figur 4B) ange-
ordnet und als Schachtwand 30-4 zusammengefasst.
[0037] In einem ersten Bereich A-A der Schrumpfvor-
richtung 1 a besteht zwischen der Schrumpffolie 14 der
Verpackungseinheit 10 und den Ausströmflächen 7c der
Schachtwände 30-4 jeweils ein erster Abstand A1. In ei-
nem nachfolgenden zweiten Bereich B-B der Schrumpf-
vorrichtung 1 a besteht zwischen der Schrumpffolie 14
der Verpackungseinheit 10 und den Ausströmflächen 7d
der Schachtwänden 30-4 jeweils ein zweiter Abstand A2,
der in etwa dem ersten Abstand A1 entspricht. Allerdings
ist der Abstand zwischen den Ausströmflächen 7d und
den Flaschen 12 der Verpackungseinheit 10 im Bereich
B-B geringer als zwischen den Ausströmflächen 7c und
den Flaschen 12 der Verpackungseinheit 10 im Bereich
A-A. Durch die Verwendung von Schachtkammer-Modu-
len 32d, 32e mit unterschiedlichen Querschnittsbreiten
Bd, Be, wird die Schachtwandaustrittsfläche bzw. Aus-
strömfläche 7 der Schachtwand 30-4 schrittweise nach-
geführt. Dadurch kann der Energieeintrag in die
Schrumpffolie 14 der Verpackungseinheit 10 im hinteren
Bereich B-B der Schrumpfvorrichtung 1 a erhöht werden.
Durch den geringeren Abstand der Ausströmflächen 7d
zur Schrumpffolie 14 im hinteren Bereich B-B trifft das
Schrumpfmittel 3 mit größerer Geschwindigkeit und
Temperatur auf die Schrumpffolie 14 auf. Dementspre-
chend kann die benötigte Leistung eines Schrumpfmit-
telerzeugers, beispielsweise die Gebläseleistung, redu-
ziert werden.
[0038] Figuren 6 zeigen Querschnitts- Darstellungen
durch eine Schachtwand 30-5 mit schnell auswechsel-
baren Schachtkammer - Modulen 32f gemäß vorliegen-
der Erfindung. Allgemein umfasst eine erfindungsgemä-
ße Schachtwand 30 eine obere Trag- und Luftvertei-
lungskonstruktion, den so genannten Verteilkanal 5a. An
diesem sind Volumenkassetten befestigt, die in der An-
meldung als Schachtkammer- Module 32 bezeichnet
werden (vgl. Figur 2). Die Schachtkammer- Module 32
können starr oder wechselbar am Verteilkanal 5a befes-
tigt sein. Insbesondere können die SchachtkammerMo-
dule 32 über einen Befestigungsbereich 35 im Bereich
der
[0039] Schrumpfmittelübertrittsöffnung 15 (vgl. Figur
4) am Verteilkanal 5a vernietet oder verschraubt sein.
[0040] Alternativ kann ein Schnellverschluss- oder
Wechselsystem vorgesehen sein, dass einen einfachen
Austausch der Schachtkammermodule 32 an einem Ver-
teilkanal 5a erlaubt. Der in den Figuren 6 dargestellte
Verteilkanal 5b umfasst das SchachtkammerModule 32f
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tragende Führungsschienen 40. Die Oberseitenfläche
50f des Schachtkammer- Moduls 32f weist korrespon-
dierende, in die Führungsschienen 40 eingreifende Be-
festigungsmittel 42 auf. Die Befestigungsmittel 42 wer-
den seitlich auf die Führungsschienen 40 aufgeschoben
und entlang der Führungsschienen 40 verschoben. Vor-
zugsweise sind die Führungsschienen 40 G- förmige
Profilschienen.
[0041] Beispielsweise können die Schachtkammer-
Module 32, 32f über die Führungsschienen 40 auf den
Schrumpfmittelaustrittskanal 16b des Verteilkanals 5b
aufgeschoben werden. Durch ein zusätzliches Befesti-
gen von Schachtkammer- Modulen 32, 32f untereinan-
der kann der gesamte Strang an Schachtkammer- Mo-
dulen 32, 32f herausgezogen und in einzelne Schacht-
kammer- Module 32, 32f zerlegt werden, ohne dass im
Innenraum der Schrumpfvorrichtung 1 (vgl. Figur 1) ge-
arbeitet werden muss. Somit kann der Austausch und /
oder die Konfektionierung kompletter Schachtwände 30
komplett außerhalb der Schrumpfvorrichtung 1 erfolgen.
[0042] Figuren 7 zeigen unterschiedliche Beispiele für
Schachtkammer- Module 32 zur Befestigung an dem
Schrumpfmittelaustrittskanal eines Verteilkanals (nicht
dargestellt, vgl. Figur 3). Figur 7A zeigt ein einfaches
schmales Schachtkammer- Modul 32d mit einer erste
Breite Bd. Figur 7B zeigt ein einfaches verbreitertes
Schachtkammer- Modul 32e mit einer zweiten Breite Be.
Figur7C zeigt ein sich in Transportrichtung TR verbrei-
terndes Schachtkammer- Modul 32-1. Dieses weist ins-
besondere im Bereich der vorderen Querschnittsseiten-
fläche 54-1 eine erste Breite Bd und im Bereich der hin-
teren Querschnittsseitenfläche 56-1 eine zweiten Breite
Be auf.
[0043] Figuren 7D bis 7I und 7O zeigen Schachtkam-
mer- Module 32-2 bis 32-7 mit zweigeteilten Ausström-
flächen 3. Gemäß den Figuren 7D bis 7F ist die Aus-
strömfläche 3 jeweils in eine obere Ausström- Teilfläche
3c und eine untere Ausström- Teilfläche 3d unterteilt. Bei
dem Schachtkammer- Modul 32-2 gemäß Figur 7D ragt
die untere Ausström- Teilfläche 3d weiter in den Innen-
raum der Schrumpfvorrichtung hinein als die obere Aus-
ström- Teilfläche 3c. Bei dem Schachtkammer- Modul
32-3 gemäß Figur 7E ragt die obere Ausström- Teilfläche
3c weiter in den Innenraum der Schrumpfvorrichtung hi-
nein als die untere Ausström- Teilfläche 3d. Bei dem
Schachtkammer- Modul 32-4 gemäß Figur 7F weist die
obere Ausström- Teilfläche 3c eine schräg nach oben
und in Richtung des Innenraums der Schrumpfvorrich-
tung gerichtete Ausgestaltung auf, während die untere
Ausström- Teilfläche 3d eine schräg nach unten und in
Richtung des Innenraums der Schrumpfvorrichtung ge-
richtete Ausgestaltung aufweist. Bei dem Schachtkam-
mer- Modul 32-7 gemäß Figur 7I weisen beide Ausström-
Teilflächen 3c, 3d jeweils eine konkave Formgebung auf
und bei dem Schachtkammer- Modul 32-10 gemäß Figur
7O weisen beide Ausström- Teilflächen 3c, 3d jeweils
eine konvexe Formgebung auf. Gemäß dem Figuren 7G
und 7H ist die Ausströmfläche 3 in Transportrichtung TR

in eine vordere Ausström- Teilflächen 3e und eine hintere
Ausström- Teilflächen 3f unterteilt, die jeweils eine schrä-
ge Ausbildung bzw. unterschiedliche Neigung aufwei-
sen.
[0044] Weiterhin können die Schachtkammer- Module
gebogene Ausströmflächen 3 aufweisen, beispielsweise
konkav ausgebildete Ausströmflächen 3g (Figuren 7I,
7K, 7L) oder konvex in den Innenraum der Schrumpfvor-
richtung ragende Ausströmflächen 3h (Figuren 7M, 7N,
7O).
[0045] In Figur 7R ist ein Schachtkammer- Modulen
32c mit V-förmigen Querschnitt 9c dargestellt. Weitere
hier nicht dargestellte Ausführungsformen von Schacht-
kammer-Modulen sind für den Fachmann ableitbar.
[0046] Figur 8 zeigt eine perspektivische Darstellung
einer weiteren Ausführungsform einer modular aufge-
bauten Schachtwand 30-6. Am Verteilkanal 5a sind in
Transportrichtung TR vier Schachtkammer- Module 32
in Reihe nacheinander angeordnet. Die in Transportrich-
tung TR zuerst angeordneten Schachtkammer- Module
32e weisen eine erste Breite Be (vgl. Figuren 4B, 7B)
auf. Daran anschließend ist ein Schachtkammer- Modul
32-2 mit zweigeteilter Ausströmfläche gemäß Figur 7D
und ein sich verbreiterndes Schachtkammer- Modul 32-1
gemäß Figur 7C angeordnet. Bei dem in Transportrich-
tung TR zuletzt angeordneten, vierten Schachtkammer-
Module 32-4 handelt es sich um ein Schachtkammer-
Modul 32-4 mit zweigeteilter Ausströmfläche gemäß Fi-
gur 7F.
[0047] Die Erfindung wurde unter Bezugnahme auf ei-
ne bevorzugte Ausführungsform beschrieben. Es ist je-
doch für einen Fachmann vorstellbar, dass Abwandlun-
gen oder Änderungen der Erfindung gemacht werden
können, ohne dabei den Schutzbereich der nachstehen-
den Ansprüche zu verlassen.

Bezugszeichenliste

[0048]

1 Schrumpfvorrichtung / Schrumpftunnel
2 Schrumpfmittelerzeuger
3 Schrumpfmittel
4 Förderband
5 Verteilkanal
7 Ausströmfläche
8 Schrumpfmittelaustrittsöffnungen
9 Querschnittsseitenfläche
10 Gebinde
12 Flasche
14 Schrumpffolie
15 Schrumpfmittelübertrittsöffnung
16 Schrumpfmittelaustrittkanal
20 Gebläse
22 kalte Luft
30 Schachtwand
32x Schachtkammer- Modul
35 Befestigungsbereich
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40 Führungsschiene
42 Befestigungsmittel
50 Oberseitenfläche
52 Unterseite
54 vordere Querschnittsseitenfläche
56 hintere Querschnittsseitenfläche
58 Seitenfläche
60 Verbindungsöffnung

Ax Abstand zwischen Schrumpffolie und Ausström-
fläche

Bn Breite der Schachtkammer
L Länge
TR Transportrichtung

Patentansprüche

1. Schrumpfvorrichtung (1) zum Schrumpfen von Ver-
packungsmitteln (14) um einen Artikel (12) oder eine
Zusammenstellung von Artikeln (12), wobei die
Schrumpfvorrichtung (1) mindestens eine Trans-
portstrecke (4) für die Artikel (12) oder Artikelzusam-
menstellungen umfasst, auf der mit Verpackungs-
mittel (14) umhüllte Artikel (12) in einer Transport-
richtung (TR) transportiert werden, und wobei die
Schrumpfvorrichtung (1) mindestens zwei beidseitig
entlang der Transportstrecke (4) angeordnete
Schachtwände (30-n) umfasst, wobei oberhalb jeder
Schachtwand (30-n) mindestens eine Schrumpfmit-
telverteilvorrichtung (5) angeordnet ist und wobei je-
de Schachtwand (30-n) jeweils mindestens eine
dem Innenraum (5) der Schrumpfvorrichtung (1) zu-
gewandte Ausströmfläche (7) mit einer Mehrzahl
von Schrumpfmittelaustrittsöffnungen (8) aufweist,
wobei Schrumpfmittel (3) über die Schrumpfmittel-
verteilvorrichtung (5) in den Innenraum der Schacht-
wände und über die Ausströmfläche (7) auf die mit
dem Verpackungsmittel (14) umhüllten Artikel (12)
im Innenraum der Schrumpfvorrichtung (1) leitbar
ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Schacht-
wände (35-n) jeweils aus mindestens zwei in Trans-
portrichtung in Reihe nacheinander angeordneten
Schachtkammer- Modulen (32x) aufgebaut sind, wo-
bei mindestens einer Schrumpfmittelverteilvorrich-
tung (5a) je Schachtwand (35-n) mindestens zwei
Schachtkammer- Module (32x) zugeordnet sind.

2. Schrumpfvorrichtung (1) nach Anspruch 1, wobei die
Schachtkammer- Module (32x) jeweils Modulkas-
setten sind, mit zwei zumindest weitgehend parallel
zur Transportrichtung (TR) angeordneten Seitenflä-
chen (58), wobei mindestens eine der Seitenflächen
(58) als Ausströmfläche (7) ausgebildet ist, einer
Oberseitenfläche (50), einer Unterseitenfläche (52),
einer vorderen Querschnittsseitenfläche (54) und ei-
ner hinteren Querschnittsseitenfläche (56), wobei
die Querschnittsseitenflächen (54, 56) zumindest

weitgehend orthogonal zur Transportrichtung (TR)
angeordnet sind, wobei die Oberseitenflächen (50)
jeweils zumindest teilweise eine Verbindungsöff-
nung (60) aufweist, über die Schrumpfmittel (3) von
der Schrumpfmittelverteilvorrichtung (5) in die min-
destens zwei SchachtkammerModule (32x) der
Schachtwand (35-n) leitbar ist.

3. Schrumpfvorrichtung (1) nach Anspruch 2, wobei
sich die Verbindungsöffnungen (60) in Transport-
richtung (TR) jeweils über die gesamte Länge der
Oberseitenflächen (50) der Schachtkammer- Modu-
le (32x) erstreckt.

4. Schrumpfvorrichtung (1) nach Anspruch 2 oder 3,
wobei die aneinander grenzenden Querschnittssei-
tenflächen (54, 56) zweier in Transportrichtung (TR)
nacheinander angeordneter Schachtkammer- Mo-
dule (32x), die Schachtkammer- Module (32x) im Be-
reich der Querschnittsseitenflächen (54, 56)
schrumpfmitteldicht voneinander abgrenzen.

5. Schrumpfvorrichtung (1) einem der voranstehenden
Ansprüche, wobei ein an der Schrumpfmittelverteil-
vorrichtung (5a) angeordnetes Schachtkammer-
Modul (32x) im Bereich der Querschnittsseitenflä-
chen (54, 56) ein seitlich schrumpfmitteldicht abge-
schlossenes System bildet.

6. Schrumpfvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche
2 bis 5, wobei mindestens eine Schachtwand (30-n)
aus mindestens drei Schachtkammer- Modulen
(32x) besteht, wobei die Oberseitenflächen (50) von
zumindest zwei benachbarten Schachtkammer- Mo-
dulen (32x) eine durchgehende, gemeinsame Ver-
bindungsöffnung (60) zur Befestigung an der
Schrumpfmittelverteilvorrichtung (5a) bilden, insbe-
sondere wobei die Oberseitenflächen (50) aller drei
Schachtkammer- Module (32x) eine durchgehende,
gemeinsame Verbindungsöffnung (60) zur Befesti-
gung an der Schrumpfmittelverteilvorrichtung (5a)
bilden.

7. Schrumpfvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche
2 bis 6, wobei mindestens zwei Schachtkammer-
Module (32x) im Bereich der Verbindungsöffnung
(60) so an der Schrumpfmittelverteilvorrichtung (5a)
befestigt sind, dass ein durchgehender Schrumpf-
mittelübertrittsbereich (15) gebildet ist, der eine Län-
ge aufweist, die der Summe der Längen (L58) der
mindestens zwei Schachtkammer- Module (32x) in
Transportrichtung (TR) entspricht.

8. Schrumpfvorrichtung (1) nach einem der voranste-
henden Ansprüche, wobei die Schrumpfvorrichtung
(1) ein Schnellwechselsystem zur Befestigung der
mindestens zwei Schachtkammer- Module (32x) an
der Schrumpfmittelverteilvorrichtung (5a) umfasst.
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9. Schrumpfvorrichtung (1) nach Anspruch 8, wobei
der Unterseitenfläche der Schrumpfmittelverteilvor-
richtung (5a) mindestens eine Führungsschiene (40)
zugeordnet ist und wobei der Oberseitenfläche (50)
der Schachtkammer- Module (32x) in die Führungs-
schiene (40) eingreifende Befestigungsmittel (42)
zugeordnet sind.

10. Schrumpfvorrichtung (1) nach einem der voranste-
henden Ansprüche, wobei das erste Schachtkam-
mer- Modul (32x) der mindestens zwei Schachtkam-
mer- Module (32x) einer Schachtwand (30-n) einen
ersten Querschnitt (9c) aufweist, insbesondere eine
erste vordere Querschnittsseitenfläche (54) und ei-
ne erste hintere Querschnittsseitenfläche (56), und
wobei das zweite Schachtkammer- Modul (32x) der
mindestens zwei Schachtkammer- Module (32x) ei-
ne Schachtwand (30-n) einen zweiten Querschnitt
(9c) aufweist, insbesondere eine zweite vordere
Querschnittsseitenfläche (54) und eine zweite hin-
tere Querschnittsseitenfläche (56).

11. Schrumpfvorrichtung (1) nach einem der voranste-
henden Ansprüche, wobei mindestens eines der
Schachtkammer- Module (32x) einer Schachtwand
(30-n) eine von der vorderen Querschnittsseitenflä-
che (54) in Größe, Breite und / oder Form abwei-
chende hintere Querschnittsseitenfläche (56) auf-
weist.

12. Schrumpfvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche
8 bis 11, wobei jeweils die benachbarten Schacht-
kammer- Module (32x) einer Schachtwand (30-n)
aneinander befestigt sind, so dass die Schachtkam-
mer- Module (32x) einer Schachtwand (30-n) über
das Schnellwechselsystem gemeinsam aus der
Schrumpfvorrichtung (1) entnehmbar sind.
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